
ESSEN UND TRINKEN

Die Person bereitet am 
Tisch/Betttisch ihre 
Speisen und Getränke 
selbstständig vor. Sie 
benutzt bei Bedarf 
Besteck ohne Ein-
schränkung. Sie tut dies 
in einer angemessenen 
Zeit.

Eine Person mit einer 
Hemiparese kann nicht 
allein aufrecht sitzen 
und keine Positionsver-
änderungen vorneh-
men.

KONTINENZ

KÖRPERHALTUNG

ERKLÄRUNG ZUR PLEGEABHÄNIGKEITSSKALA (PAS)

Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, allein zu essen und 
zu trinken und ihre Nahrung und Getränke zuzubereiten.

Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, ihre Urin- und/oder 
Stuhlausscheidungen willkürlich zu kontrollieren.

Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, bei bestimmten 
Aktivitäten die richtige Körperhaltung einzunehmen.

Eine Person ist auf-
grund ihrer Erkrankung 
immobil und kann sich 
überhaupt nicht mehr 
allein fortbewegen

MOBILITÄT
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, sich alleine 
fortzubewegen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person läuft mit 
dem Gehwagen über 
die Station, benötigt 
allerdings eine Be-
gleitperson. Mit dieser 
Unterstützung bewäl-
tigt sie kurze Distanzen 
auf der Station.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person kann kürze-
re Strecken mit Ver-
wendung von Hilfsmit-
teln sicher gehen, für 
längere Spaziergänge 
benötigt sie allerdings 
eine Begleitperson.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person nach einer 
Knie-TEP benötigt 
Anleitung hinsichtlich 
der Verwendung von 
Hilfsmitteln um sicher 
gehen zu können.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person kann ver-
schiedene Distanzen
sicher gehen sowie 
Treppen steigen und tut 
dies ohne Einschrän-
kungen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Sedierte Personen und 
Personen mit einer De-
menz im fortgeschrit-
tenen Stadium sind 
weder in der Lage, ihre 
Speisen und Getränke 
vorzubereiten, noch 
diese allein einzuneh-
men.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person kann Stuhl 
und/oder Harn nicht 
halten und auch nicht 
dem Pflegepersonal 
Stuhl- oder Harndrang 
signalisieren. Sie ist 
immer inkontinent.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine verwirrte Person, 
die nicht in der Lage ist 
allein die Toilette zu be-
nutzen, signalisiert dem 
Pflegepersonal nur teil-
weise ihren Stuhl- oder 
Harndrang. Dadurch 
kommt es häufig zu In-
kontinenzereignissen.

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Hemiparese ist nicht 
in der Lage, allein ihre 
Mahlzeiten zuzuberei-
ten. Sie kann aber ihre 
Nahrung allein in den 
Mund nehmen.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

... ist eine Person, die 
zur Gewichtsreduk-
tion einen bestimmten 
Diätplan einhalten soll 
und eine Ernährungs-
beratung erhält. Sie 
kann sich Speisen und 
Getränke selbstständig 
vorbereiten und diese 
einnehmen, ist aber an 
Diätplan und Anleitung 
gebunden.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
PEG/Magensonde ver-
sorgt diese größtenteils 
selbstständig und kann 
sich so in angemes-
sener Art und Weise 
geeignete Speisen und 
Getränke zuführen.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Dranginkontinenz ist 
meistens (nicht immer) 
in der Lage, kontinent 
zu sein, wenn sie sich 
nach einem Plan rich-
tet.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person ist stuhl- 
und/oder harninkon-
tinent, sie nutzt größ-
tenteils selbstständig 
Hilfsmittel und Maßnah-
men zur Kompensation.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist stuhl- 
und harnkontinent. 

Oder: Eine Person ver-
sorgt selbstständig und 
mit Erfolg ihren Anus 
praeter bzw. ihr Harn-
blasenkatheter-System.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Hemiparese wird zum 
Essen/Waschen vom 
Pflegepersonal in eine 
sitzende Position ge-
bracht. Dort sitzt sie ge-
stützt durch Lagerungs-
mittel sicher allein.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person kann ihre 
Position im Bett selb-
ständig wechseln, be-
nötigt aber Hilfe beim 
Aufstehen.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person ist mit ge-
ringer Unterstützung in 
der Lage, selbstständig 
für jede ihrer Aktivitä-
ten eine angemessene 
Körperhaltung einzu-
nehmen.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist in der 
Lage, selbstständig für 
jede ihrer Aktivitäten 
eine angemessene 
Körperhaltung einzu-
nehmen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person mit fort-
geschrittener Demenz 
ist bezüglich des Tag- 
Nacht-Rhythmus un-
empfindlich. Sie ist also 
in diesem Bereich völlig 
auf Pflege angewiesen. 

TAG-NACHT-RHYTHMUS
Ausmaß, in dem eine Person einen angemessenen Tag-Nacht-
Rhythmus aufrechterhalten kann.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine bettlägerige Per-
son mit einer Diarrhöe 
muss sehr häufig auf 
das Steckbecken/den 
Toilettenstuhl gesetzt 
werden. Ein ausreichen-
der Tag-Nacht-Rhyth-
mus ist so kaum
möglich. 

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Depression ist auf 
Motivation zur Bewälti-
gung des Tagesablaufes 
durch das Pflegeperso-
nal angewiesen, führt 
aber alles selbst aus.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person mit Durch-
schlafstörung nimmt 
nachts mitunter pfle-
gerischen Beistand 
in Anspruch. Sie kann 
eventuelle Müdigkeit 
aber im Laufe des Ta-
ges (zum Beispiel durch 
einen Mittagsschlaf) 
kompensieren.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person kann ohne 
Hilfe nachts ausrei-
chend schlafen und ist 
am Tag angemessen 
aktiv.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Demenz benötigt beim 
An- und Auskleiden 
immer Anleitung. Sie 
ist aber motorisch 
(Durchführung) in der 
Lage, Anweisungen des 
Pflegepersonals umzu-
setzen.

AN- UND AUSKLEIDEN
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, sich allein an- und 
auszukleiden.

Eine Person ist geistig 
(Entscheidung,
wann und wie) und/
oder motorisch nicht 
in der Lage, das Anund 
Auskleiden ohne Hilfe 
zu bewältigen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Depression (aber ohne 
motorische Defizite) 
benötigt manchmal Zu-
wendung und motivie-
rende Ansprache, um 
das An- und Auskleiden 
selbst angemessen zu 
bewältigen.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person mit Rheu-
ma in den Fingergelen-
ken ist in der Lage, sich 
weitgehend selbststän-
dig an- uns auszuklei-
den, sie braucht aber 
Hilfe bei der Bewälti-
gung feinmotorischer 
Aufgaben wie Knöpfe 
oder Reißverschlüsse 
schließen.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person, ist in der 
Lage, sich ohne fremde 
Hilfe, zu einem ange-
messenen weck und in 
angemessener Zeit ihre 
Kleidung anzuziehen
beziehungsweise aus-
zuziehen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person benötigt 
nach einer langwie-
rigen Operation eine 
Wärmedecke. Das Pfle-
gepersonal erhält
durch regelmäßige Be-
obachtung und Regu-
lierung der Wärmede-
cke eine angemessene 
Körpertemperatur.

KÖRPERTEMPERATUR
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, ihre 
Körpertemperatur gegen äußere Einflüsse zu schützen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person mit De-
menz ist nicht in der 
Lage, zwischen kalten 
und warmen Tempera-
turen zu unterscheiden.
Sie kann aber Anleitung 
vom Pflegepersonal 
teilweise selbstständig
umsetzen.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person mit Bett-
ruhe lässt oft im Tages-
verlauf ihre Bettdecke 
vom Pflegepersonal 
wechseln (dicke Decke
– dünne Decke). Sie 
deckt sich aber im Bett 
je nach Empfinden 
selber auf und zu.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person mit ge-
brochenem Arm leidet 
gelegentlich unter 
kalten Füßen. Dann be-
nötigt sie Unterstützung 
bei der Bereitung einer 
Wärmflasche.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist eigen-
ständig in der Lage, 
mit geeigneten Maß-
nahmen und mit Erfolg 
ihre Körpertemperatur 
gegen äußere Einflüsse 
zu schützen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

KÖRPERPFLEGE
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, sich 
selbständig zu pflegen.

Eine Person mit einem 
akuten Insult ist auf-
grund der Einschrän-
kungen des Bewusst-
seins und der Motorik
in keiner Weise in der 
Lage, erfolgreich die 
Körperpflege durchzu-
führen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person nach einer 
Hüft-OP ist am zweiten 
postoperativen Tag in
der Lage, die meisten 
Pflegeverrichtungen im 
Oberkörperbereich mit
wenig Unterstützung 
durchzuführen. Für 
andere Körperbereiche 
ist dagegen noch viel 
Unterstützung erforder-
lich.

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person nach einer 
Gallen-OP ist am zwei-
ten postoperativen Tag 
in der Lage, die meis-
ten Pflegeverrichtun-
gen (waschen, Zähne 
putzen, Haare kämmen 
etc.) durchzuführen.
Beobachtung und 
wenige Hilfen sind aber 
noch nötig.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person benötigt 
einmal am Tag Hilfe 
bei der Pflege ihrer 
Füße/ihrer Haare/ihres 
Rückens durch das 
Pflegepersonal. Andere 
Verrichtungen
bewältigt sie eigen-
ständig.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person kann 
eigenständig, also ohne 
fremde Hilfe, ihren Kör-
per pflegen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person im Koma ist 
bezüglich des Erken-
nens und Einschätzens
von Gefahren in ihrer 
Umgebung unempfind-
lich. Folglich finden 
auch ohne Hilfe keine 
Maßnahmen zur Ver-
meidung statt.

VERMEIDEN VON GEFAHREN
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, selbständig Gefahren in 
der Umgebung zu erkennen und für ihre Sicherheit zu sorgen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Einen bettlägerige 
Person kann Gefahren 
in ihrem Umfeld, z.B. 
ein liegen gebliebenes 
Skalpell, zwar erkennen,
benötigt jedoch zur 
Vermeidung/Beseiti-
gung von Gefahren
die Hilfe des Pflegeper-
sonals. 

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person mit einge-
schränktem Seh- und 
Hörvermögen ist nur 
teilweise in der Lage, 
gefährliche Situationen
in der eigenen Umge-
bung zu erkennen.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

... ist eine Person, die 
ohne Einschränkungen
in der Lage ist, Gefah-
ren in ihrer Umgebung 
richtig zu erkennen 
und einzuschätzen. Sie 
benötigt jedoch zur 
erfolgreichen Vermei-
dung dieser Gefahren 
etwas mehr Zeit (z.B. 
aufgrund motorischer
Einschränkungen).

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

... ist eine Person, die 
ohne Einschränkungen
in der Lage ist, Gefah-
ren wie Türschwellen 
und rutschende Teppi-
che in ihrer Umgebung
richtig zu erkennen und 
einzuschätzen. Sie er-
greift binnen kurzer
Zeit geeignete Maßnah-
men zum Schutz ihrer 
Sicherheit.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

KOMMUNIKATION
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, verbal und 
nonverbal zu kommunizieren.

Eine Person, die nicht 
in der Lage ist, Gesag-
tes akustisch und/oder 
inhaltlich zu verstehen 
und sich selbst sinnvoll 
zu äußern, benötigt hier 
permanente Unterstüt-
zung durch das Pflege-
personal.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Aphasie ist teilweise 
in der Lage verbal und 
nonverbal zu kommu-
nizieren. Sie benutzt 
Laute, um ihre Erleb-
nisse mitzuteilen und 
sie versteht an Stimm-
lage und Betonung, was 
andere beabsichtigen 
mitzuteilen.

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person mit einge-
schränktem Seh- und 
Hörvermögen ist nur 
teilweise in der Lage, 
ohne Hilfe angemessen 
zu kommunizieren.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person kann sich 
gut verbal ausdrücken, 
ist aber aufgrund einer 
leichten Sehstörung 
eingeschränkt. Nonver-
bale Kommunikation ist 
für sie schwer verständ-
lich.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist in 
diesem Bereich dann 
unabhängig, wenn sie 
verbal und nonverbal 
ohne Einschränkungen 
und in angemessener 
Art und Weise kommu-
nizieren kann.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine sedierte Person 
ist nicht in der Lage, 
soziale Kontakte mit 
Anderen aufzunehmen 
und zu unterhalten.
Sie benötigt perma-
nente Zuwendung und 
Unterstützung.

KONTAKTE MIT ANDEREN
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, soziale Kontakte 
aufzunehmen, aufrechtzuerhalten und zu beenden.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine blinde/taube 
Person kann im unge-
wohnten Umfeld der 
Station/Klinik nur durch 
ausreichend Hilfe und 
Zuwendung soziale 
Kontakte in angemes-
sener Form pflegen.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine depressive Person 
ist in der Lage, eine nur 
begrenzte Anzahl von 
Kontakten zu anderen 
Personen aufrechtzu-
erhalten.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine sehbehinderte 
Person ist oft auf den 
„ersten Schritt“ der an-
deren angewiesen, um 
Kontakte mit Anderen 
zu pflegen.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist in der 
Lage, sinnvoll und in 
angemessener Form 
soziale Kontakte mit 
Anderen aufzunehmen,
zu unterhalten und zu 
beenden.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

SINN FÜR REGELN UND WERTE
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, Regeln und Werte 
einzuhalten.

... ist eine Person, die in 
keiner Weise bestehen-
de Regeln und Werte 
erkennt und einhält. Sie 
ist in diesem Bereich 
auf permanente Unter-
stützung angewiesen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person, deren Ori-
entierung zu Zeit, Ort 
und Person wechselnd 
ist, benötigt viel Zuwen-
dung und Anleitung 
vom Pflegepersonal in 
diesem Bereich. Sie ist 
in orientierten Phasen 
jedoch in der Lage, 
Regeln einzuhalten und 
Wert auf Privatsphäre
zu legen. 

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person erkundigt 
sich häufig nach Din-
gen des Tagesablaufes 
auf der Station, die sie 
eigentlich aufgrund 
ihrer Verweildauer 
schon kennen müss-
te. Durch Information 
seitens des Pflegeper-
sonals erinnert sie sich 
aber schnell wieder an 
bestehende Regeln.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

... in diesem Bereich ist 
eine Person, die neu auf 
der Station ist und sich 
bestehende spezielle 
Abläufe noch aneignen 
muss. Nötige informati-
ve Unterlagen werden 
ihr zur Verfügung ge-
stellt.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person ist sich der 
bestehenden Regeln 
und Werte bewusst, die 
innerhalb und außer-
halb der Einrichtung 
gelten. Sie verhält sich 
entsprechend und legt 
Wert auf ihre Privat-
sphäre.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person nach 
Schlaganfall mit Be-
wusstseinsstörung ist 
nicht in der Lage, tägli-
che Anforderungen und
Aktivitäten zu organi-
sieren und zu bewälti-
gen. Sie ist in diesem 
Bereich immer auf Hilfe 
angewiesen.

ALLTAGSAKTIVITÄTEN
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, tägliche Anforderungen 
und Aktivitäten innerhalb der Einrichtung zu bewältigen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
reaktiven Depression
muss durch das Pfle-
gepersonal sehr oft 
animiert und motiviert
werden, um selbst ein-
fache Alltagsaktivitäten 
in Angriff zu nehmen
und zu meistern.

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person während 
der Rekonvaleszenz
nach Herzinfarkt ist 
in der Lage, Anforde-
rungen wie Besuch 
empfangen oder fern-
zusehen zu bewältigen, 
wenn es nicht zu lange
dauert. Für weitere 
Aktivitäten ist Unter-
stützung nötig.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person ist zur Be-
wältigung von Alltags-
situationen auf zusätz-
liche Erläuterungen 
angewiesen. Mit dieser
Unterstützung meistert 
sie die Anforderungen 
des Alltags eigenstän-
dig.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

Eine Person bewältigt 
tägliche Anforderungen
und Aktivitäten vollkom-
men selbstständig.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

AKTIVITÄTEN ZUR SINNVOLLEN BESCHÄFTIGUNG
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, durch sinnvolle Beschäftigung 
ihre Zeit während des stationären Aufenthaltes zu gestalten.

Eine akut verwirrte 
Person ist nicht in der 
Lage, sich selbstständig 
sinnvoll zu beschäfti-
gen und Angebote zur 
Freizeitbeschäftigung 
wahrzunehmen.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
Depression muss durch 
das Pflegepersonal sehr
oft animiert und 
motiviert werden, um 
sich während der Zeit 
in der Klinik sinnvoll 
zu beschäftigen und 
Angebote zur Freizeit-
beschäftigung wahrzu-
nehmen.

ÜBERWIEGEND
ABHÄNGIG

Eine Person mit starken 
Schmerzen nach einer 
Operation ist nicht 
fähig, sich zum Beispiel 
länger mit Besuch zu 
unterhalten oder zu 
lesen. Durch geeig-
nete Maßnahmen der 
Schmerzreduktion kann 
sie solchen Aktivitäten 
länger nachgehen.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person nutzt gern 
die Angebote zur Frei-
zeitbeschäftigung und 
ist am tagespolitischen 
Geschehen interessiert. 
Sie benötigt aber auf-
grund einer Sehbehin-
derung Unterstützung 
beim Vorlesen der Ta-
geszeitung oder beim 
Einstellen des Senders 
Radio/TV-Senders.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

... ist eine Person, die 
durch sinnvolle Be-
schäftigung wie Lesen, 
Musik hören oder  
Fernsehen ihre Freizeit 
während des Aufenthal-
tes in der Klinik gestal-
ten kann.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG

Eine Person mit einer 
fortgeschrittenen
Demenz ist nicht in der 
Lage, wichtige Dinge 
wie beispielsweise den 
Tagesablauf auf der 
Station oder den Na-
men der Einrichtung zu 
behalten beziehungs-
weise neue Fähigkeiten 
und Fertigkeiten zu 
erlernen.

LERNFÄHIGKEIT
Ausmaß, in dem eine Person in der Lage ist, Kenntnisse und/oder Fähigkeiten/
Fertigkeiten zu erwerben und/oder Dinge zu behalten, die er früher gelernt hat.

VÖLLIG
ABHÄNGIG

Eine Person nach 
einem Insult lernt unter 
Anleitung ihre gelähm-
te Körperhälfte neu 
kennen und akzep-
tieren. Sie benötigt 
Unterstützung bei der 
Anwendung spezieller 
Hilfsmittel (zum Beispiel 
Besteck oder Gehhilfe).

ÜBERWIEGEND 
ABHÄNGIG

Eine Person soll im 
Krankenhaus das Insu-
linspritzen lernen. Sie 
ist in der Lage dieses 
mit entsprechender 
Anleitung und Übung 
durchzuführen. Das 
Spritzen muss aber vom 
Pflegepersonal noch 
kontrolliert werden.

TEILWEISE 
ABHÄNGIG

Eine Person, die in der 
Lage ist, Kenntnisse 
und/oder Fähigkeiten/
Fertigkeiten (beispiels-
weise die Bedienung 
des Betttelefons) neu 
zu erwerben, die dafür 
aber etwas mehr Zeit in 
Anspruch nimmt.

ÜBERWIEGEND 
UNABHÄNGIG

... ist eine Person, die in 
der Lage ist, Kenntnisse 
und/oder Fähigkeiten/
Fertigkeiten wie die Be-
folgung eines Diätplans 
neu zu erwerben und/
oder Dinge zu behalten, 
die sie früher gelernt 
hat, beispielsweise Insu-
lin spritzen.

VÖLLIG 
UNABHÄNGIG
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